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Regeste

Art. 261 i.V.m Art. 265 ZPO; Art. 2 lit. b MSchG; Art. 107 Abs. 2 BGG. Vorläufiges
Vertriebsverbot für die Dauer des Massnahmeverfahrens Ein vorläufiges Vertriebsverbot
für die Dauer des Massnahmeverfahrens setzt unter anderem die Glaubhaftmachung einer
Rechtsverletzung voraus. Die Verletzung ist glaubhaft gemacht, wenn im Moment des
vorläufigen Entscheides mehr für die behauptete Markenrechtsverletzung spricht als
dagegen. Die Wahrscheinlichkeit für die Behauptung muss mit anderen Worten grösser als
50% sein.Nachdem das Bundesgericht in seinem Rückweisungsentscheid ausführte, für das
Urteil im Massnahmeverfahren seien technische Fragen ausschlaggebend, welche der
Richter mangels technischem Sachverstand nicht beurteilen könne, gilt es ein
Kurzgutachten einzuholen. Das Ergebnis des Gutachtens und damit der Ausgang des
Verfahrens sind unter solchen Umständen völlig offen und für den zuständigen Richter
nicht voraussehbar. Mangels technischem Sachverstand ist es ihm auch nicht möglich,
Wahrscheinlichkeiten in die eine oder andere Richtung zu beurteilen. Es kann damit im
aktuellen Verfahrensstand nicht mehr davon ausgegangen werden, die Gesuchstellerinnen
hätten erfolgreich nachgewiesen, dass mehr für die behauptete Markenrechtsverletzung
spricht als dagegen. Die Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung eines in einem
früheren Zeitpunkt verfügten Vertriebsverbots sind damit nicht mehr erfüllt (Entscheid des
Präsidenten des Handelsgerichts St. Gallen vom 29. August 2011, HG.2011.199).
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